HAUSORDNUNG DES BGІBRG PURKERSDORF

Einleitung

Unsere Hausordnung enthält im Teil 1 verbindliche autonom festgelegte Regelungen und umfasst im Teil 2 die gesetzlichen Bestimmungen, die die Rechte und Pflichten aller am Schulleben Beteiligten anführen, die Sie auf unserer Homepage unter www.gympurkersdorf.ac.at finden. 
Die SchulpartnerInnen unserer Schule haben unsere Hausordnung gemeinsam erarbeitet und bei der SGA-Sitzung am 4.10.2004 beschlossen. Sie ist ab dem Schuljahr 2004/05 wirk​sam. Bei der SGA-Sitzung am 29.10.2009 wurden geringfügige Änderungen zur Pausenauf​sichtsführung beschlossen (siehe orange gefärbte Textpassagen).
Am Beginn jedes Schuljahres wird die Schul- und Hausordnung den Erziehungsberechtigten der neu eingetretenen SchülerInnen und ihnen selbst von den KlassenvorständInnen zur Kenntnis gebracht. In jeder Klasse ist ein Exemplar der Schul- und Hausordnung deutlich sichtbar und in unserer Homepage für alle transparent festgehalten. Alle anderen am Schul​leben beteiligten Personen des BGІBRG Purkersdorf erhalten die Hausordnung von der Direktion.

Ziel unserer Hausordnung ist es, die Rahmenbedingungen, die für ein positives Zusammen​leben aller am Schulleben Beteiligten notwendig sind, zu regeln. 

TEIL 1

MITEINANDER IM GEMEINSAMEN HAUS

Grundsätzliches

Wir können aus unserem Zusammenleben mehr machen: Ein gemeinsames Gestalten, ein gemeinsames Arbeiten auf ein Ziel hin. 

Wir, das sind alle, die am Schulleben teilnehmen: Das sind SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, Sekretärinnen, Schulwarte und Reinigungspersonal mit unterschiedlichen Wünschen und Aufgaben. Aber wir arbeiten und leben miteinander, und wir sind daher aufeinander an​gewiesen.
Wir wollen uns wohl fühlen können in unserem gemeinsamen Haus. Das werden wir dann erreichen, wenn wir einander respektieren und uns den anderen gegenüber hilfsbereit, ver​ständnisvoll und höflich verhalten, auch in Situationen, wo wir sachlich unterschiedlicher Auffassung sind.

Jede/r Einzelne ist demnach dazu aufgerufen, eigenverantwortlich einen Beitrag zu einem positiven Schulklima zu leisten.

Eine weitere Voraussetzung ist, Vertrauen in die Fähigkeiten der anderen zu setzen.
Wir sind überzeugt, dass hierzu das Bemühen erforderlich ist, sich immer wieder auf den an​deren einzulassen, immer wieder aufeinander zuzugehen, immer wieder über das eigene Tun nachzudenken.
Dies trägt auch wesentlich dazu bei, dass die Qualität unserer gemeinsamen Arbeit ent​scheidend verbessert wird.
Auch mit den Dingen des gemeinsamen Hauses wollen wir in der Einsicht umgehen, dass sie unserer gemeinsamen Nutzung und Verantwortung anvertraut sind und nicht unwesent​lich zu unserem Wohlbefinden beitragen.
Regelungen
1) Aufenthalt in der unterrichtsfreien Zeit

Einlass in das Schulgebäude ist 7:45 Uhr.

· Für SchülerInnen, die aufgrund ungünstiger Verkehrsbedingungen frühzeitig bzw. bei Schlechtwetter kommen, ist in den Wintermonaten (Oktober bis März) ab 7:30 Uhr die Aula im Erdgeschoß zugänglich, sofern der Elternverein die Kosten der Beaufsichti​gung durch den Schulwart übernimmt. 

Pausenregelung: 

· Zwischen jeder Unterrichtsstunde ist eine 5’-Pause.
· Längere Pausen am Vormittag um 9:45 - 10:00 Uhr und 11:45 - 11:55 Uhr

· Mittagspause zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht von mindestens 30’ wird je nach Stundenplan individuell durch KlassenlehrerInnen und SchülerInnen der Klasse nach Meldung in der Direktion festgelegt.
Pausenordnung:

· Den UnterstufenschülerInnen ist das Verlassen des Schulgebäudes während der Pausen nicht gestattet.

· Den OberstufenschülerInnen ist das Verlassen des Schulgebäudes während der Pausen gestattet.

· OberstufenschülerInnen dürfen die Pausen in den Klassen verbringen, Unterstufen​schülerInnen nicht.

· Die Terrasse ist ausschließlich in den großen Pausen bei Schönwetter zugänglich.

· Während der Pausen sind alle Fenster geschlossen zu halten.

· Die Raucherzone (Erdgeschoß, bahnseitig) steht in den großen Pausen SchülerInnen ab 16 Jahren (laut Jugendschutzgesetz!) zur Verfügung. Für die Sauberkeit dieses Bereiches sind die BenützerInnen zuständig.

Aufenthalt während der Freistunden und zwischen Vormittags- und Nachmittagsunterricht:

· Den UnterstufenschülerInnen ist das Verlassen des Schulgebäudes während der Freistunden nicht gestattet.
· OberstufenschülerInnen dürfen während der Freistunden (nicht aber in Supplier​stunden!) das Schulgebäude verlassen.
· Es ist den SchülerInnen erlaubt, in geeigneter Form die Mittagspause im Schul​gebäude zu verbringen. Sie werden dabei nicht beaufsichtigt.

· Aufenthaltsbereiche:
· Bei Schönwetter auf der Schülerterrasse bzw. im Innenhof

· In der Cafeteria, falls Plätze frei sind. SchülerInnen, die ihr Essen vom Buffet gekauft haben und es dort einnehmen, haben das Vorrecht!

· In der Bibliothek zu den Öffnungszeiten (laut Bibliotheksordnung!) 

· Bei den Tischtennistischen im Untergeschoß
· OberstufenschülerInnen dürfen den Sportplatz, sofern er frei ist, nach Ge​nehmigung eines/r SportlehrerIn auf eigene Gefahr für sportliche Betäti​gung verwenden. Vor der Benutzung muss dies im Sekretariat in das dafür vorgesehene Buch eingetragen werden.

Das Gesetz hat die Aufsichtspflicht geregelt, das heißt unter anderem, dass LehrerInnen in den Pausen anwesend sein müssen, damit sich SchülerInnen jederzeit an eine/n LehrerIn wenden können. Zum Wohl der Gemeinschaft wird es beitragen, wenn wir „Aufsicht“ nicht als Überwachung, sondern als weitere Möglichkeit zur Kommunikation verstehen.
Dazu gehört auch, dass Erwachsene reagieren, wenn Kinder im Ungestüm des Spielens oder Jugendliche in der Heftigkeit der Auseinandersetzung sich, andere oder auch nur die Einrichtung gefährden. Nicht auf kleinliches Einmischen oder großzügiges darüber Hinweg​sehen kommt es aber dabei an, sondern auf die Angemessenheit der Reaktion.
2) Verhalten im Unterricht

· Beim Läuten begeben sich die SchülerInnen auf ihren Platz und legen die Unter​richtsmaterialien zurecht.

· Pünktlicher Unterrichtsbeginn ist verpflichtend für LehrerInnen und SchülerInnen.

· Sollte die LehrerIn 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn nicht gekommen sein, müssen die KlassensprecherInnen dies im Sekretariat bzw. Konferenzzimmer melden.

· Die Begrüßungsart obliegt der jeweiligen Vereinbarung zwischen SchülerInnen und Leh​rerInnen.

· Tisch- und Sitzordnung werden von der LehrerIn geregelt.

· Die Benützung von elektronischen Geräten ist während der Unterrichtszeit nicht ge​stattet, ausgenommen zum von der LehrerIn bestimmten Unterrichtsgebrauch.

· Die Benützung der Klassencomputer erfolgt ausschließlich durch die LehrerIn.

3) Ordnung und Sauberkeit

· Die SchülerInnen sind für die Sauberhaltung ihres Arbeitsplatzes, der Garderobe und des Klassenzimmers verantwortlich.

· Die von den KlassenvorständInnen bestimmten SchülerInnen sind für die vereinbar​ten Tätigkeiten zuständig (z.B. Löschen der Tafel, …).
· Sauberes Schuhwerk in der Schule zu tragen ist Pflicht (auch bei Schlechtwetter!).

· Das gesamte Schulhaus inklusive aller Toiletten ist sauber zu halten.

· Das Anbringen von Plakaten ist nach Absprache mit den LehrerInnen ausschließlich an der hinteren Wand der jeweiligen Klasse gestattet.

· Nach der letzten Unterrichtsstunde sind die Sessel auf die Tische zu stellen und die Fenster zu schließen.

· Fahrräder, Roller und Skateboards müssen vor Unterrichtsbeginn auf den dafür vor​gesehenen Einrichtungen (z.B. Fahrradständer) vor der Schule deponiert werden.

· Rodeln und Ähnliches müssen in Absprache mit der FachlehrerIn bzw. dem Schul​wart im Untergeschoß aufbewahrt werden.

· Für Sachbeschädigungen von Schul- und Fremdeigentum haften die SchülerInnen bzw. die Erziehungsberechtigten.

· Das Betreten des Konferenzzimmers ist ausschließlich den LehrerInnen und dem Verwaltungspersonal vorbehalten.

Wir alle sind für die Sauberhaltung unseres Arbeitsplatzes und die Ordnung in unserem gesamten Schulareal verantwortlich! Auch die Gestaltung unseres Hauses muss uns allen ein Anliegen sein, um ein Ambiente des Wohlfühlens zu ermöglichen und zu er​halten.

4) Verhalten im Brandfall
Hinweise auf das Verhalten im Brandfall sind den Merkblättern zu entnehmen, die von der Schulleitung in jedem Unterrichtsraum deutlich sichtbar angebracht sind.

5) Benutzung des Liftes

· Der Lift darf nur von LehrerInnen, dem Verwaltungspersonal und für den Trans​port von Materialien verwendet werden.
· Im Bedarfsfalls natürlich auch von behinderten, gebrechlichen und älteren Per​sonen.
· SchülerInnen, die aus gesundheitlichen Gründen für eine beschränkte Zeit den Lift in Anspruch nehmen müssen, erhalten für diesen Zeitraum vom Administrator einen Schlüssel für die Benutzung des Liftes.
6) Aufenthaltsbereiche Eltern

Eltern sind Teil der Schulgemeinschaft und damit keine schulfremden Personen!

· Für Sprechstunden/Sprechtage sind die laut Sprechstundenlisten vorgesehenen Räume in den angegebenen Zeiten aufzusuchen. Sollte sich eine LehrerIn dort nicht aufhalten, muss im Konferenzzimmer bzw. im Sekretariat nachgefragt wer​den. Eine telefonische Voranmeldung der Sprechstunden im Sekretariat wird im Interesse der Eltern empfohlen.
· Für die Zuweisung von Räumen für Sitzungen bzw. Treffen von Eltern ist die Direktion zuständig.
· Ein Besuch in den Klassen ist nur über Meldung in der Direktion möglich.
· Das Betreten des Konferenzzimmers ist nur in Absprache mit der Direktion bzw. auf Einladung einer LehrerIn erlaubt.

7) Fundgegenstände
Bei Verlust von Gegenständen sind die Schulwarte zu kontaktieren. Fundgegenstände werden in der Schule ein Jahr aufbewahrt und am Beginn jedes neuen Schuljahres bei Nichtabholen einem sozialen Zweck zur Verfügung gestellt.

8) Schulfremde Personen

Die Kontaktaufnahme mit der Direktion, der Administration, dem Sekretariat und den Leh​rerInnen muss sofort nach dem Betreten des Schulareals ausnahmslos im Verwaltungs​trakt im 1.Obergeschoß stattfinden. 

Für Fernanfragen bzw. aktuelle Informationen stehen folgende Nummern zur Verfügung:

Telefon: 
02231/ 61304

Fax: 

022331/61304 - 100

email:

office@gympurkersdorf.ac.at
Homepage: 
www.gympurkersdorf.ac.at
Anmerkungen

Wenn so viele Menschen in einem Haus zusammenleben, werden sich immer wieder einige durch andere belästigt fühlen, durch Lärm, Schmutz, Unpünktlichkeit usw. 

Die Schwellen, wo uns Un-Ordnung jeder Art auf die Nerven geht, sind unterschiedlich hoch, hängen auch von der Tagesverfassung ab. Vor allem beim Zusammenleben in der Enge des gemeinsamen Klassenzimmers werden wir immer wieder an der Frage arbeiten: Was dürfen wir einander zumuten? Unserem Ziel, dass wir uns in diesem Hause wohl fühlen, werden wir nur dann näher kommen, wenn dabei nicht einzelne Personen versuchen, die eigenen Vor​stellungen davon, was erträglich bzw. was unerträglich ist, anderen aufzuzwingen. 

Dies wird auch dann gelten, wenn wir gemeinsam außer Haus oder zu Gast in einem ande​ren Haus sind. 

Es ist uns klar, dass immer wieder neue Probleme auftauchen werden und es immer wieder einzelne geben wird, die Probleme machen. 

Unsere Vorstellungen vom „Miteinander im gemeinsamen Haus“ setzen voraus, dass wir be​reit sind, uns diesen Situationen gemeinsam zu stellen. 

Wir wollen das in der Einsicht tun, dass, wer Schwierigkeiten macht, unserer besonderen Hilfe bedarf, aber seinen Beitrag dazu leisten muss.

Auf Regelverletzungen wird in der jeweiligen Situation angemessen reagiert. 

Wenn wir bezüglich Regelverletzungen unterschiedlicher Auffassung sind und Konflikte ent​stehen, versuchen wir sie auf möglichst niedriger Ebene zu bereinigen, das heißt von Person zu Person. Erst wenn die direkt Betroffenen zu keiner Lösung kommen, sollte die Klassen​ebene, nötigenfalls auch die Schulebene und erst zum Schluss die Ebene der Schulbehörde einbezogen werden. Das gilt gleichermaßen für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern.

Purkersdorf, am 4.10.2004





……………………………










Direktorin Mag. Irene Ille

Beschlossen von den SGA-VertreterInnen im Schuljahr 2004/05
…………………………………………………………………………………………………

Unterschrift der SchülerInnenvertreter

…………………………………………………………..………………………………………

Unterschrift der LehrerInnenvertreter

…………………………………………………………………………………………………..

Unterschrift der ElternvertreterInnen
TEIL 2

SCHULORDNUNG – GESETZLICHE BESTIMMUNGEN
Rechte und Pflichten der Schulpartner

Gesetzestexte

(Personenbezogene Bezeichnungen umfassen gleichermaßen Personen männlichen und weiblichen Geschlechts!)

PFLICHTEN DER SCHÜLER

SchUG § 43(1): Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre Mitarbeit und ihre Ein​ordnung in die Gemeinschaft der Klasse und der Schule mitzuhelfen, die Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisations​​gesetzes) zu erfüllen und die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu fördern. 
Sie haben den Unterricht während der vorgeschriebenen Schulzeit regelmäßig und pünktlich zu besuchen, auch am Unterricht in den Freigegenständen und unverbindlichen Übungen, für die sie ange​meldet sind, regelmäßig teilzunehmen, sich an den verpflichtend vorgeschriebenen Schulveranstaltungen zu beteiligen und die notwendigen Unterrichtsmittel mitzubringen. 

SO §1 (1): 
Die Schüler haben durch ihr Verhalten und ihre Mitarbeit im Unterricht in der Schule und bei Schulveranstaltungen die Unterrichts​arbeit zu fördern. 

SO §1 (2): 
Die Schüler haben sich in der Gemeinschaft der Klasse und der Schule hilfsbereit, verständnisvoll und höflich zu verhalten. 

SO §2 (1): 
Die Schüler haben sich vor Beginn des Unterrichtes sowie vor Beginn von Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstal​tungen, an denen teilzunehmen sie verpflichtet sind, sich am Unterrichtsort bzw. am sonst festgelegten Treffpunkt einzufinden. Die Beaufsichtigung der Schüler beginnt 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, der Schul​veranstaltung bzw. der schulbezogenen Veranstaltung. Eine Beauf​sichtigung darf nur für Schüler ab der 9. Schulstufe entfallen, wenn sie im Hinblick auf die körperliche und geistige Reife der Schüler​ entbehrlich ist. 

SO §2 (4): 
Während des Vormittags- bzw. Nachmittagsunterrichts (einschließlich der Pausen) dürfen Schüler das Schulgebäude oder einen anderen Unterrichtsort nur mit Genehmigung der Aufsicht führenden Lehrkraft oder der Schulleitung, soweit die Hausordnung nicht anderes bestimmt, verlassen. Dies gilt sinngemäß für Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen. Hiedurch werden Vorschriften über das Fernbleiben von der Schule nicht be​rührt. 

SO §2 (6): 
Inwieweit die Schüler bereits früher als 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, der Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstal​tungen, zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht sowie nach Beendigung des Unterrichtes der Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen im Schulgebäude anwesend sein dürfen, bestimmt die Hausordnung, wobei festzulegen ist, ob eine Beaufsichtigung der Schüler seitens der Schule erfolgt. 

SO §4 (2): 
Die Schüler haben die notwendigen Unterrichtsmittel mitzubringen und in einem dem Unterrichtszweck entsprechenden Zustand zu erhalten. 

SO §4 (3): 
Die Schüler haben sämtliche Einrichtungen und Anlagen der Schule einschließlich der zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel schonend zu behandeln. 

SchUG §43 (2): Schüler sind über Auftrag der Schulleitung, eines Abteilungs​vorstandes, eines Fachvorstandes oder einer Lehrkraft, an Höheren Internatsschulen auch eines Erziehers verpflichtet, vorsätzlich durch sie herbeigeführte Beschädigungen oder Beschmutzungen der Schul​liegenschaft und schulischer Einrichtungen zu beseitigen, sofern dies zumutbar ist. 

SO §4 (4): 
Gegenstände, die die Sicherheit gefährden oder den Schulbetrieb stören, dürfen von Schülern nicht mitgebracht werden. Derartige Gegenstände sind der Lehrkraft auf Verlangen  zu übergeben. Abgenommene Gegenstände sind nach Beendigung des Unterrichtes bzw. der Schulveranstaltung oder der schulbezogenen Veranstaltung dem Schüler zurückzugeben, sofern es sich nicht um Sicherheit ge​fährdende Gegenstände handelt. Sicherheitsgefährdende Gegenstände dürfen nur dem Erziehungsberechtigten - sofern der Schüler eigen​berechtigt ist, diesem - ausgefolgt werden, wenn deren Besitz nicht sonstigen Rechtsvorschriften widerspricht. 

SO §9 (1): 
Der Genuss alkoholischer Getränke ist Schülern in der Schule, an sonstigen Unterrichtsorten und bei Schulveranstaltungen sowie schul​bezogenen Veranstaltungen untersagt. 

SO §9 (2): 
Das Rauchen ist den Schülern in der Schule, an sonstigen Unter​richtsorten und bei Schul​veranstaltungen sowie schulbezogenen Veranstaltungen untersagt. Soweit jugendschutzgesetzliche Vor​schriften nicht entgegenstehen und es sich nicht um allgemeinbildende Pflichtschulen handelt, kann die Hausordnung das Rauchen in genau zu bestimmenden Teilen der Schulliegenschaft, die keinesfalls Unterrichtsräume sein dürfen, und bei Schulveranstaltungen sowie schulbezogenen Veranstaltungen gestatten. 

RECHTE DER SCHÜLER

SchU § 57a:
Schüler haben außer den sonst gesetzlich festgelegten Rechten das Recht, sich nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten im Rahmen der Förderung der Unterrichtsarbeit (§ 43) an der Gestaltung des Unterrichtes und der Wahl der Unterrichtsmittel zu beteiligen, ferner haben sie das Recht auf Anhörung sowie auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen. 

SchU § 58:  
Schülermitverwaltung 


(1) Die Schüler einer Schule haben das Recht der Schülermit​verwaltung in Form der Vertretung ihrer Interessen und der Mitge​staltung des Schullebens. Die Schüler haben sich bei dieser Tätigkeit von der Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) leiten zu lassen. 
(2) Im Rahmen der Interessensvertretung gegenüber den Lehrerkräften, der Schulleitung und den Schulbehörden stehen den Schülervertretern folgende Rechte zu:

1. Mitwirkungsrechte


a) das Recht auf Anhörung, 


b) das Recht auf Information über alle Angelegenheiten, die die Schüler allgemein betreffen, 

c) das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen, 

d) das Recht auf Teilnahme an Lehrerkonferenzen, ausgenommen Beratungen und Beschlussfassungen über Angelegenheiten der Leistungsbeur​teilung einzelner Schüler und des § 20 Abs., 6. § 25, § 31 b und des § 31 c sowie über dienstrechtliche Angelegenheiten der Lehrer und ausgenommen die Teilnahme an Lehrerkonferenzen zur Wahl von Lehrervertretern, 

e) das Recht auf Mitsprache bei der Gestaltung des Unterrichtes im Rahmen des Lehrplanes,

f) das Recht auf Beteiligung an der Wahl der Unterrichtsmittel; 

2. Mitbestimmungsrechte: 

a) Das Recht auf Mitentscheidung bei der Anwendung von Erziehungs​mitteln gemäß § 7 Abs. 2, 

b) das Recht auf Mitentscheidung bei der Antragstellung auf Ausschluss eines Schülers. 


Die in Z 1 lit. d und Z 2 genannte Rechte stehen erst ab der 9. Schulstufe zu. 


(3) Im Rahmen der Mitgestaltung haben die Schüler gemeinsam jene Aufgaben wahrzunehmen, die über die Mitarbeit der einzelnen Schüler hinausreichen. Als solche kommen Vorhaben in Betracht, die der politischen, staatsbürgerlichen und kulturellen Bildung der Schüler im Sinne demokratischer Grundsätze dienen, ihr soziales Verhalten entwickeln und festigen und ihren Neigungen entsprechende Betätigungsmöglichkeiten in der Freizeit bieten. 

ERZIEHUNGSMITTEL

SchU § 47:
Mitwirkung der Schule an der Erziehung
(1) Im Rahmen der Mitwirkung der Schule an der Erziehung der Schüler​​ (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) hat die Lehrkraft in ihrer Unterrichts- und Erziehungsarbeit die der Erziehungssituation angemessenen persönlichkeits- und gemeinschaftsbildenden Erzie​hungsmittel anzuwenden, die insbesondere Anerkennung, Aufforderung oder Zurechtweisung sein können. Diese Maßnahmen können auch vom Klassenvorstand und von Schulleitung (Abteilungsvorstand), in besonderen Fällen auch von der Schulbehörde erster Instanz ausge​sprochen werden. 

SO § 8 (1): 
Im Rahmen des § 47 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes sind folgende Erziehungsmittel anzuwenden: 

a) bei positivem Verhalten des Schülers: 

Ermutigung, Anerkennung, Lob, Dank; 

b) bei einem Fehlverhalten des Schülers: 

Aufforderung, Zurechtweisung, Erteilung von Aufträgen zur nachträglichen Erfüllung versäumter Pflichten,
beratendes bzw. belehrendes Gespräch mit dem Schüler, 
beratendes bzw. belehrendes Gespräch unter Beiziehung der Erziehungsberechtigten, Verwarnung. 


Die genannten Erziehungsmittel können von der Lehrkraft, vom Klassenvorstand und von der Schulleitung, in besonderen Fällen auch von der Schulbehörde erster Instanz, angewendet werden. 

SO § 8 (2): 
Erziehungsmaßnahmen sollen möglichst unmittelbar erfolgen und in einem sinnvollen Bezug zum Verhalten des Schülers stehen. Sie sollen dem Schüler einsichtig sein und eine die Erziehung des Schülers fördernde Wirkung haben. 

SchUG §47 (2): Wenn es aus erzieherischen Gründen oder zur Aufrechterhaltung der Ordnung notwendig erscheint, kann die Schulleitung einen Schüler​ in eine Parallelklasse, bei Iehrgangsmäßigen Berufsschulen auch in einen anderen Lehrgang versetzen. Wenn mit einer solchen Maß​nahme nicht das Auslangen gefunden werden kann, kann die Schulkonferenz (bei Schulen, die in Fachabteilungen gegliedert sind, die Abteilungskonferenz die Stellung eines Antrags auf Ausschluss des/r Schülers/in (§ 49 Abs. 2) androhen 

SchUG §47 (3) Körperliche Züchtigung, beleidigende Äußerungen und Kollektiv​strafen sind verboten 

FERNBLEIBEN VOM UNTERRICHT

SchUG § 45 (1): Das Fernbleiben vom Unterricht ist nur zulässig: 

a) bei gerechtfertigter Verhinderung (Abs 2 und 3), 

b) bei Erlaubnis zum Fernbleiben (Abs 4), 

c) bei Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Unterrichtsgegen​ständen (§ 11 Abs 6). 

SchUG § 45 (2):  Eine gerechtfertigte Verhinderung ist insbesondere: Krankheit des Schülers, mit der Gefahr der Übertragung verbundene Krankheit von Hausangehörigen des Schülers; Krankheit der Eltern oder anderer Angehöriger, wenn sie vorübergehend der Hilfe des Schülers unbedingt bedürfen; außergewöhnliche Ereignisse im Leben des Schülers oder in der Familie des Schülers; Ungangbarkeit des Schulweges oder schlechte Witterung, wenn die Gesundheit des Schülers in dadurch gefährdet ist; Dauer der Beschäftigungsverbote im Sinne der Bestim​mungen über den Mutterschutz. 

SchUG § 45 (3): Schüler haben den Klassenvorstand oder die Schulleitung von jeder Verhinderung ohne Aufschub mündlich oder schriftlich unter Angabe des Grundes zu benachrichtigen. Auf Verlangen des Klassen​vorstandes oder der Schulleitung hat die Benachrichtigung jedenfalls schriftlich zu erfolgen. Bei einer länger als eine Woche dauernden Erkrankung oder Erholungsbedürftigkeit oder bei häufigerem krank​heitsbedingtem kürzerem Fernbleiben kann der Klassenvorstand oder die Schulleitung die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangen, sofern Zweifel darüber bestehen, ob eine Krankheit oder Erholungsbe​dürftigkeit gegeben war. 

SchUG § 45 (4): Auf Ansuchen des Schülers kann für einzelne Stunden bis zu einem Tag der Klassenvorstand, darüber hinaus die Schulleitung (der Abteilungsvorstand) die Erlaubnis zum Fernbleiben aus wichtigen Gründen erteilen.

LEHRER - RECHTE UND PFLICHTEN

SchUG § 17 Unterrichtsarbeit

(1) Lehrer haben in eigenständiger und verantwortlicher Unterrichts- und Erziehungsarbeit die Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) zu erfüllen. In diesem Sinne und ent​sprechend dem Lehrplan der betreffenden Schulart haben sie unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schüler und der äußeren Gegebenheiten den Lehrstoff des Unterrichtsgegenstandes dem Stand der Wissenschaft entsprechend zu vermitteln, eine gemeinsame Bildungswirkung aller Unterrichtsgegenstände anzustreben, den Unter​richt anschaulich und gegenwartsbezogen zu gestalten, die Schüler​ zur Selbsttätigkeit und zur Mitarbeit in der Gemeinschaft anzu​leiten, jeden Schüler nach Möglichkeit zu den seinen Anlagen entsprechenden besten Leistungen zu führen, durch geeignete Methoden und durch zweckmäßigen Einsatz von Unterrichtsmitteln den Ertrag des Unterrichtes als Grundlage weiterer Bildung zu sichern und durch entsprechende Übungen zu festigen. Im Betreu​ungsteil an ganztägigen Schulformen haben Lehrer in eigenständiger und verant​wortlicher Erziehungsarbeit die  im § 2 Abs. 3 des Schulorgani​sations​gesetzes grundgelegte Aufgabe zu erfüllen. 

(2) Zur Ergänzung der Unterrichtsarbeit können den Schülern auch Hausübungen aufgetragen werden, die jedoch so vorzubereiten sind, dass sie von den Schülern ohne Hilfe anderer durchgeführt werden können. Bei der Bestimmung des Ausmaßes der Hausübungen ist auf die Belastbarkeit der Schüler, insbesondere auf die Zahl der Unterrichtsstunden an den betreffenden Schultagen, die in den übrigen Unterrichtsgegenständen gestellten Hausübun​gen und allfällige Schul​veranstaltungen Bedacht zu nehmen. Hausübungen, die an Sams​tagen, Sonntagen oder Feiertagen oder während der Weihnachts​ferien, der Semesterferien, der Osterferien, der Pfingstferien oder der Haupt​ferien erarbeitet werden müssten, dürfen - ausgenommen an den lehrgangsmäßigen Berufsschulen - nicht aufgetragen werden. 

SchUG § 54 (2): Dem Klassenvorstand obliegt für seine Klasse in Zusammenarbeit mit den anderen Lehrern die Koordination der Erziehungsarbeit, die Abstimmung der Unterrichtsarbeit auf die Leistungssituation der Klasse und die Belastbarkeit der Schüler, die Beratung der Schüler in unterrichtlicher und erzieherischer Hinsicht, die Pflege der Verbin​dung zwischen Schule und Erziehungsberechtigten, die Wahrnehmung der erforderlichen organisatorischen Aufgaben sowie die Führung der Amtsschriften. 

SchUG § 19 (4): „Frühwarnsystem“
Wenn die Leistungen des Schülers aufgrund der bisher erbrachten Leistungen in einem Pflichtgegenstand im 2. Semester mit "Nicht genügend" zu beurteilen wären, ist dies den Erziehungsberechtigten unverzüglich mitzuteilen und dem Schüler sowie den Erziehungs​berechtigten vom Klassenvorstand oder von der unterrichtenden Lehr​kraft Gelegenheit zu einem beratenden Gespräch zu geben. Dabei sind insbesondere leistungsfördernde Maßnahmen zur Vermeidung dieser negativen Beurteilung (z.B. Analyse der Lerndefizite, Fördenmög​lichkeiten, Leistungsnachweise, individuelles Förderkonzept) zu erarbeiten und zu beraten.
ELTERN - RECHTE UND PFLICHTEN

SchUG § 61 (1): Die Erziehungsberechtigten haben das Recht und die Pflicht, die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule zu unterstützten: Sie haben das Recht auf Anhörung sowie auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen. Sie sind verpflichtet, die Schüler mit den erfor​derlichen Unterrichtsmitteln  auszustatten und auf die gewissen​hafte Erfüllung der sich aus dem Schulbesuch ergebenden Pflichten des Schülers hinzuwirken sowie zur Förderung der Schulgemeinschaft (§ 2) beizutragen. 

SchUG § 61 (2): Unbeschadet des Vertretungsrechtes der Erziehungsberechtigten gemäß § 67 sowie der Tätigkeit eines Elternvereines im Sinne des § 63 haben die Erziehungsberechtigten das Recht auf Interessenvertretung gegenüber Lehrer, Schulleitung (Abteilungsvorstand) und den Schulbehörden durch die Klassenelternvertretung (§ 63 a Abs. 5) bzw. durch ihre Vertreter im Schulgemeinschaftsausschuss (§64 Abs. 6). Diese haben folgende Rechte: 

1. Mitwirkungsrechte: 

a) das Recht auf Anhörung, 

b) das Recht auf Information über alle Angelegenheiten, die die Eltern und Schüler allgemein betreffen, 

c) das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen,

d) das Recht auf Teilnahme an Lehrerkonferenzen, ausgenom​men Beratungen und Beschlussfassungen über Angelegenheiten der Leistungsbeurteilung einzelner Schüler und des § 20 Abs. 6, § 25, § 31 b und des § 31 c sowie über dienstrechtliche Angelegenheiten der Lehrer und ausgenommen die Teilnahme an Lehrerkonferenzen zur Wahl von Lehrervertretern; dieses Recht besteht nicht an Schulen, an denen Klassenforen einzurichten sind (§ 63 a Abs.1), 

e) das Recht auf Stellungnahme bei der Wahl von Unterrichts​mitteln; 

2. Mitbestimmungsrechte:

a) das Recht auf Mitentscheidung bei der Androhung des Antrages auf Ausschluss, 

b) das Recht auf Mitentscheidung bei der Antragstellung auf Ausschluss eines Schülers. 

SchUG § 61 (3): Die Erziehungsberechtigten haben die für die Führung der Amts​schriften der Schule erforderlichen Dokumente vorzulegen und Auskünfte zu geben sowie erhebliche Änderungen dieser Angaben unverzüglich der Schule mitzuteilen. 

SchUG § 62: Beratung zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten 

(1) Lehrer und Erziehungsberechtigte haben eine möglichst enge Zusammenarbeit in allen Fragen der Erziehung und des Unterrichtes der Schüler zu pflegen. Zu diesem Zweck sind Einzelaussprachen (§ 19 Abs. 1) und gemeinsame Beratungen zwischen Lehrer und Erzie​hungsberechtigten über Fragen der Erziehung, den Leistungsstand, den geeignetsten Bildungsweg (§ 3 Abs. 1 des Schulorganisations​gesetzes), die Schulgesundheitspflege und den gemeinsamen Unterricht von Kindern ohne und mit sonderpädagogischem Förder​bedarf durchzuführen. 

(2) Gemeinsame Beratungen zwischen Lehrer und Erziehungs​berechtigten können im Rahmen von Klassenelternberatungen erfolgen. Klassenelternberatungen sind jedenfalls in der 1. Stufe jeder Schulart (ausgenommen die Berufsschulen) sowie dann durchzuführen, wenn dies die Erziehungsberechtigten eines Drittels der Schüler der betreffenden Klasse verlangen, an Schulen, an denen Klassenforen eingerichtet sind (§ 63 a Abs. 1), sind Klassenelternberatungen nach Möglichkeit gemeinsam mit Sitzungen des Klassenforums durch​zuführen.  

SO § 10: 
Die Erziehungsberechtigten haben jede Änderung ihrer Wohnadresse, gegebenenfalls der eigenen Wohnadresse des Schülers, einen Übergang des Erziehungsrechtes an andere Personen sowie sonstige Veränderungen, die den Schüler betreffen und für die Schule bedeutsam sind, unverzüglich zu melden. Sofern der Schüler eigenberechtigt ist, trifft ihn die Meldepflicht hinsichtlich der Änderung seiner Wohnadresse und der wesentlichen seine Person betreffenden Angaben. 

Purkersdorf, am 4.10.2004




……………………………










Direktorin Mag. Irene Ille

Beschlossen von den SGA Vertretern im Schuljahr 2004/05
…………………………………………………………………………………………………

Unterschrift der Schülervertreter

…………………………………………………………..………………………………………

Unterschrift der Lehrervertreter

…………………………………………………………………………………………………..

Unterschrift der Elternvertreter
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